
RK TREUHAND GMBH
Wirtschaftsberatungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

60325 Frankfurt am Main
Westendstraße 16 – 22 
Telefon 069 / 9150 02-0 
Telefax 069 / 9150 02 22

61169 Friedberg-Dorheim 
Zum Germaniabrunnen 30 
Telefon 0 60 31 / 73 77-0 
Telefax 0 60 31 / 73 77 30

63667 Nidda 
Stehfelder Weg 6 
Telefon 0 60 43 / 96 60-0 
Telefax 0 60 43 / 96 60 90

Oktober 2011 I n f o r m a t i o n s b r i e f

Allgemeine  Steuerzahlungstermine  im  Oktober

1 Termine und Hinweise zum Jahresende 2011

2 Werbungskostenabzug auch für die Kosten der ersten
Berufsausbildung

3 „Nachträgliche“ Geltendmachung des Investitions -
abzugsbetrags

4 Abgabe von Speisen an Imbissständen: 7 % Umsatz-
steuer

5 Kosten für Hochbegabten-Schule als außergewöhnliche
Belastung

6 Regelmäßige Arbeitsstätte bei Arbeitnehmern

7 Schenkungsteuer bei Schenkungen unter Auflage und
gemischten Schenkungen

8 Deutschland und Schweiz vereinbaren Steuerabkommen

Fälligkeit1 Ende der Schonfrist

Mo. 10. 10. Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag2 13. 10.

Umsatzsteuer3 13. 10.

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde.
Dagegen muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden.

Inhalt

I n f o r m a t i o n s b r i e f Oktober 2011

1 Termine  und  Hinweise  zum  Jahresende  2011

Selbständige, Vermieter, Rentenbezieher oder Arbeitnehmer, die zur Abgabe von Einkommensteuer-Erklä -
rungen verpflichtet sind, haben ihre Steuererklärungen für 2010 in der Regel spätestens bis zum 31. Dezem-
ber 2011 abzugeben;4 diese Frist kann nicht ohne Angabe besonderer Gründe verlängert werden. Bei Über-
schreiten der Abgabefrist können Verspätungszuschläge festgesetzt werden. Für die Einhaltung der Frist ist es
erforderlich, dass alle notwendigen Unterlagen, Belege etc. rechtzeitig vorliegen.

Darüber hinaus sind kurz vor dem Ende eines Kalenderjahres regelmäßig mehr steuerliche Termine zu be-
achten als im Laufe des Jahres. Dem Jahreswechsel kommt auch im Hinblick auf steuerliche Gestaltungs-
möglichkeiten eine besondere Bedeutung zu. Soll ein bestimmtes steuerliches Ergebnis noch für das Jahr
2011 erreicht werden, sind die entsprechenden Dispositionen bald zu treffen.

In der Anlage sind die wichtigsten bis Ende Dezember dieses Jahres zu beachtenden Termine und entspre-
chende Hinweise – auch im Hinblick auf den 1. Januar 2012 – zusammengestellt.

1 Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldun-
gen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst
Verspätungszuschläge entstehen können.

2 Für den abgelaufenen Monat. Falls vierteljährlich gezahlt wird,
für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für
den vorletzten Monat. Falls vierteljährlich ohne Dauerfristver-
längerung gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

4 Die Abgabefrist gilt für Steuerpflichtige, deren Erklärungen von
Beratern angefertigt werden (siehe gleichlautende Ländererlasse
vom 3. Januar 2011, BStBl 2011 I S. 44).
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2 Werbungskostenabzug  auch  für  die  Kosten  der  ersten  Berufsausbildung

Nach derzeitigem Recht können die Aufwendungen für eine erste Berufsausbildung bzw. für ein Erststudium
bis zum Höchstbetrag von 4.000 Euro pro Jahr als Sonderausgaben steuermindernd abgezogen werden; für
die durch eine weitere Berufsausbildung5 bzw. ein Zweitstudium verursachten Aufwendungen ist ggf. ein
 unbeschränkter Abzug als (vorweggenommene) Werbungskosten möglich.
Nach neuer Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs6 können auch die Kosten für die erste Berufsausbildung
bzw. für ein Erststudium uneingeschränkt als (vorweggenommene) Werbungskosten abgezogen werden,
„sofern ein hinreichend konkreter Veranlassungszusammenhang“ mit der späteren, auf Einkünfteerzielung
gerichteten Berufstätigkeit besteht. Nach Auffassung des Gerichts ist ein solcher Veranlassungszusammen-
hang regelmäßig gegeben, wenn das Studium Berufswissen vermittelt und damit auf die Erzielung von Ein-
nahmen gerichtet ist. 
Das bedeutet, dass insbesondere Studenten die mit dem Studium im Zusammenhang stehenden Aufwen-
dungen (z. B. Semestergebühren, Fahrtkosten, Unterrichtsmaterial) als (vorweggenommene) Werbungs -
kosten geltend machen können. Liegen berücksichtigungsfähige Aufwendungen vor, sollten ggf. für die Jahre
bis zur Aufnahme der Berufstätigkeit Anträge auf Veranlagung gestellt werden; bis zum Jahresende kommt
noch ein Antrag auf Einkommensteuerveranlagung für das Jahr 2007 in Betracht.7 Für 2006 oder früher ist
keine Antragsveranlagung mehr möglich.
Die neue Rechtsprechung kann bei Studenten, die während des Studiums keine (oder geringe) Einkünfte
 erzielen, zu Steuerersparnissen im Jahr des Berufseinstiegs führen, weil die während des Studiums aufge -
laufenen Verluste im Wege des Verlustvortrags mit den dann bezogenen Einkünften verrechnet werden. 
Es bleibt abzuwarten, wie der Gesetzgeber auf die neue Rechtsprechung reagieren wird.

3 „Nachträgliche“  Geltendmachung  des  Investitionsabzugsbetrags

Die steuerliche Wirkung der Anschaffung oder Herstellung eines abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsguts
des betrieblichen Anlagevermögens (z. B. eines PKW) kann zeitlich vorgezogen werden, wenn bestimmte
Voraussetzungen erfüllt sind.8 Dabei kann im Rahmen der Gewinnermittlung bzw. Steuererklärung ein Ab-
zugsbetrag in Höhe von 40 % der voraussichtlichen Investitionskosten gewinnmindernd geltend gemacht
werden. Hierfür ist es erforderlich, dass das Wirtschaftsgut, das voraussichtlich erworben werden soll, seiner
Funktion nach benannt und die Höhe der voraussichtlichen Anschaffungskosten angegeben werden.9 Der
Investitionsabzugsbetrag wird allerdings rückwirkend aufgehoben, wenn die Investition nicht innerhalb der
nächsten drei Wirtschaftsjahre tatsächlich durchgeführt wird (§ 7g Abs. 1 ff. EStG).
Zu der Frage, bis zu welchem Zeitpunkt der Investitionsabzugsbetrag beantragt werden muss, um noch
berücksichtigt zu werden, hat der Bundesfinanzhof 10 Stellung genommen. Danach wird das Wahlrecht zur
Geltendmachung des Abzugsbetrags grundsätzlich in der Steuererklärung des Abzugsjahres ausgeübt. Der
Abzugsbetrag kann nach Auffassung des Gerichts auch dann noch anerkannt werden, wenn die Steuer -
erklärung verspätet abgegeben wird, ggf. sogar, wenn die Erklärung erst im Einspruchsverfahren gegen einen
Schätzungsbescheid eingereicht wird.
Wenn bei Abgabe der Steuererklärung die Investitionsabsicht noch nicht ausreichend dokumentiert war,
können die Unterlagen nachträglich ergänzt werden, wie das Gericht ebenfalls  entschied. Im Streitfall
 erfolgte die Einreichung weiterer Unterlagen erst im Klageverfahren. 

4 Abgabe  von  Speisen  an  Imbissständen:  7 %  Umsatzsteuer

Der Handel von Lebensmitteln unterliegt grundsätzlich dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %. Dies gilt
nicht nur für rohe, unverarbeitete Waren, sondern auch für verzehrfertig zubereitete Lebensmittel. Werden
jedoch neben der Abgabe von Speisen Dienstleistungen angeboten, wie in Gaststätten oder Restaurants,
 unterliegt die gesamte Leistung (einschließlich der „gelieferten“ Lebensmittel) dem Regelsteuersatz von
19 %. Aber auch bei Imbiss- oder Verkaufsständen z. B. auf Wochenmärkten, bei Festen oder bei sonstigen
Veranstaltungen kann der höhere Steuersatz in Betracht kommen, wenn im Zusammenhang mit der Abgabe
der Speisen Verzehreinrichtungen (z. B. Tische und Stühle, Geschirr) bereitgestellt werden. In diesem Fall
sind die Umsätze aufzuteilen nach Umsätzen zum ermäßigten Steuersatz (Speisen „zum Mitnehmen“) und
Umsätzen zum normalen Steuersatz (Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle).

5 Bei einem Ausbildungsdienstverhältnis ist der Werbungskos ten -
abzug auch bei der ersten Berufsausbildung möglich.

6 Urteile vom 28. Juli 2011 VI R 7/10 (Medizinstudium) und VI R
38/10 (Ausbildung zum Verkehrsflugzeugpiloten).

7 Siehe dazu Informationsbrief September 2011 Nr. 7.

8 Siehe hierzu auch die Anlage zu diesem Informationsbrief, S. 3.

9 Vgl. BMF-Schreiben vom 8. Mai 2009 – IV C 6 – S 2139-b/07/
10002 (BStBl 2009 I S. 633), Rz. 18.

10 Urteil vom 8. Juni 2011 I R 90/10.
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11 Urteil vom 30. Juni 2011 V R 35/08.

12 Urteil vom 10. März 2011 Rs. C-497/09, C-499/09, C-501/09
und C-502/09.

13 Vom 30. Juni 2011 V R 18/10.

14 Vom 12. Mai 2011 VI R 37/10.

15 Vgl. dazu BFH-Urteil vom 11. November 2010 VI R 17/09; siehe
auch Informationsbrief März 2011 Nr. 1.

16 Urteile vom 9. Juni 2011 VI R 58/09, VI R 36/10 und VI R 55/10.

17 Darüber hinaus besteht noch zusätzlich die Möglichkeit der
Lohnsteuer-Pauschalierung nach § 40 Abs. 2 Nr. 4 EStG.

Der Bundesfinanzhof 11 hat jetzt die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs12 bestätigt, wonach
 lediglich behelfsmäßige Verzehreinrichtungen (z. B. Theken oder Ablagebretter an einem Wurststand ohne
Sitzgelegenheit) „unschädlich“ sind. Werden einfache Speisen wie Bratwürste oder Pommes frites ange boten
und stehen dem Kunden nur derartige Vorrichtungen zur Einnahme der Speisen zur Verfügung,  unterliegen
die Umsätze insgesamt dem ermäßigten Steuersatz.

In einem anderen Urteil hat der Bundesfinanzhof 13 seine bisherige Rechtsprechung geändert und entschie-
den, dass Mobiliar wie Tische und Sitzgelegenheiten dann nicht zu berücksichtigen sind, wenn dieses nicht
vom Imbissbetreiber selbst bereitgestellt wird, auch wenn das Mobiliar von den Imbisskunden tatsächlich
zum Verzehr der Speisen genutzt wird.

Im Streitfall befand sich unmittelbar vor dem Stand eine städtische Sitzbank. Nach Auffassung des Gerichts
konnten die Umsätze ungeachtet des Vorhandenseins dieser Sitzgelegenheit mit dem ermäßigten Steuersatz
besteuert werden. Entsprechendes gilt, wenn Kunden z. B. Tische oder Bänke eines Standnachbarn nutzen;
auch dieses hat keine schädliche Auswirkung auf den Umsatzsteuersatz. 

5 Kosten  für  Hochbegabten-Schule  als  außergewöhnliche  Belastung

Der Bundesfinanzhof hat in einem neuen Urteil14 entschieden, dass Aufwendungen für den Besuch einer
Schule für Hochbegabte als außergewöhnliche Belastung im Rahmen des § 33 EStG abziehbar sind, wenn
der Besuch dieser Schule aus medizinischen Gründen notwendig ist. Im Urteilsfall ging es um ein verhal-
tensauffälliges Kind mit sehr hohem Intelligenzquotienten. Aus sozialpsychologischen und sozialmedi -
zinischen Gründen empfahlen die Ärzte des Kindes den Besuch einer Internatsschule für Hochbegabte in
Schottland, weil zu der Zeit in Deutschland keine vergleichbare Schule für die Altersgruppe verfügbar war.
Entscheidend für den Abzug der Aufwendungen als außergewöhnliche Belastung ist der Nachweis der
 medizinischen Indikation, z. B. durch ärztliche Gutachten.15

Wenn der Besuch einer Spezialschule aus medizinischen Gründen notwendig ist und dies nachgewiesen
wird, können die Eltern die dadurch entstandenen Kosten als Krankheitskosten im Rahmen der außer -
gewöhnlichen Belastung gemäß § 33 EStG geltend machen. Begünstigt sind nicht nur die Schul-, sondern
auch die Internatskosten, soweit sie etwaige Zuschüsse (z. B. Jugendhilfe) und die sog. zumutbare Belastung
übersteigen.

6 Regelmäßige  Arbeitsstätte  bei  Arbeitnehmern

Der Bundesfinanzhof 16 hat – unter Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung – entschieden, dass ein
 Arbeitnehmer nicht mehr als eine regelmäßige Arbeitsstätte haben kann. Dabei wurde die Auffassung auf-
gegeben, dass ein Arbeitnehmer, der an mehreren Einrichtungen des Arbeitgebers (regelmäßig) tätig ist,
mehrere regelmäßige Arbeitsstätten haben könne (z. B. ein Bezirksleiter einer Einzelhandelskette). In diesen
Fällen ist jetzt zu prüfen, wo sich der ortsgebundene Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit befindet, d. h., es
ist festzustellen, ob und welcher betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers der Arbeitnehmer zugeordnet
ist, welche Tätigkeiten er an den verschiedenen Arbeitsstätten im Einzelnen wahrnimmt oder wahrzuneh-
men hat und welches Gewicht diesen Tätigkeiten zukommt.

Der Umstand, dass ein Arbeitnehmer den Betriebssitz seines Arbeitgebers in regelmäßigen Abständen (z. B.
zu Kontrollzwecken) aufsucht, reicht allein nicht aus, um eine regelmäßige Arbeitsstätte zu begründen. Das
kann dazu führen, dass dieser Arbeitnehmer jetzt gar keine regelmäßige Arbeitsstätte hat.

Die neue Rechtsprechung hat weitreichende Konsequenzen. Wenn keine regelmäßige Arbeitsstätte existiert,
können die Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und dem jeweiligen Einsatzort nach Reise -
kostengrundsätzen angesetzt werden, d. h. bei Benutzung eines PKW pauschal mit 0,30 Euro für den
gefahrenen Kilometer bzw. mit den nachgewiesenen tatsächlichen Kosten. Wird für diese Fahrten ein
vom Arbeitgeber überlassener PKW verwendet, entfällt bei der Bewertung des Sachbezugs der Zuschlag
für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte; in diesem Fall kann der Arbeitnehmer die
 Entfernungspauschale allerdings nicht als Werbungskosten geltend machen. Außerdem können ggf. Verpfle-
gungs pauschalen vom Arbeitnehmer als Werbungskosten abgezogen oder vom Arbeitgeber lohnsteuer-
und  sozial versicherungsfrei gezahlt werden,17 weil mangels regelmäßiger Arbeitsstätte jede Tätigkeit als Aus-
wärts tätigkeit anzusehen ist.
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7 Schenkungsteuer  bei  Schenkungen  unter  Auflage  und  gemischten  Schenkungen

Eine gemischte Schenkung (§ 516 BGB) liegt z. B. dann vor, wenn ein Vermögenswert übertragen und dafür
nur ein unangemessen niedriges Entgelt gezahlt wird. Von einer Schenkung unter Auflage (§ 525 BGB)
spricht man z. B. dann, wenn ein Grundstück übereignet wird, das mit einem Wohnrecht zugunsten einer
anderen Person belastet ist (Duldungsauflage) oder mit der Auflage, einer dritten Person eine Rente zu
 zahlen (Leistungsauflage). Während sich der Wert von Auflagen zugunsten Dritter schon bisher bei der
Schenkungsteuer in vollem Umfang mindernd auf die Schenkungsteuer ausgewirkt hatte, war das bei ge-
mischten Schenkungen insbesondere dann nicht der Fall, wenn der Steuerwert des übertragenen Vermögens
deutlich unter dem tatsächlichen Verkehrswert lag; die eigene Leistung des Beschenkten konnte ggf. auch nur
mit dem Anteil abgezogen werden, der dem Verhältnis zwischen Verkehrswert und Steuerwert des über -
tragenen Vermögens entsprach.
Von dieser Auffassung ist die Finanzverwaltung jetzt abgerückt.18 Sofern Steuerfestsetzungen für Jahre ab
2009 noch nicht bestandskräftig sind, kommt es auf die Abgrenzung zwischen gemischter Schenkung und
Schenkung unter Auflage nicht mehr an. Vom Steuerwert der Schenkung ist der Steuerwert der Gegen -
leistung bzw. Auflage abzuziehen.19 Der Abzug der Gegenleistungen, Leistungs-, Nutzungs- oder Duldungs-
auflagen ist nach § 10 Abs. 6 ErbStG allerdings beschränkt, soweit das erworbene Vermögen schenkung -
steuerfrei ist. 

Beispiel:
A überträgt ein Mietwohngrundstück auf seinen Sohn B. B muss hypothekarisch gesicherte Schulden in Höhe von 200.000 i über-
nehmen. Der Steuerwert des Grundstücks beträgt 1 Mio. i.
Zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke sind nur mit 90 % ihres Wertes anzusetzen (§ 13c ErbStG). Entsprechend können aber
auch nur 90 % der übernommenen Verbindlichkeiten abgezogen werden.
Steuerwert des Grundstücks (1 Mio. i; Ansatz 90 %) 900.000 i
übernommene Verbindlichkeiten (200.000 i; Ansatz 90 %) � 180.000 i

schenkungsteuerpflichtig (nach Abzug etwaiger Freibeträge) 720.000 i

Erwerbsnebenkosten wie Gebühren des Notars oder des Grundbuchamts können jedoch aus Verein -
fachungsgründen in vollem Umfang abgezogen werden.

8 Deutschland  und  Schweiz  vereinbaren  Steuerabkommen

Deutschland und die Schweiz haben Einigung darüber erzielt, wie Kapitalerträge und Vermögen deutscher
Bürger in der Schweiz in Zukunft steuerlich behandelt werden sollen. Ungeachtet der weiterhin bestehenden
Möglichkeit, eine strafbefreiende Selbstanzeige abzugeben, soll künftig eine pauschale Besteuerung von
 Kapital erträgen und Vermögen eingeführt werden; dabei soll die Anonymität der Bankkunden grundsätzlich
gewahrt bleiben. 
Insbesondere folgende Maßnahmen sind vorgesehen: 

• Abgeltungsteuer
Für künftige Kapitalerträge soll eine Abgeltungsteuer in Höhe von 26,375 % (entspricht der derzeitigen
Abgeltungsteuerbelastung von Kapitalerträgen mit Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag in Deutsch -
land) eingeführt werden. Mit dem Abzug dieser Quellensteuer durch schweizerische Banken ist die Steuer-
pflicht gegenüber dem Wohnsitzstaat (Deutschland) erfüllt. 

• Altvermögen
Bislang nicht versteuertes Vermögen auf Schweizer Bankkonten soll durch einen einmaligen pauschalen
Steuerbetrag in Höhe von 19 % bis 34 % des Vermögensbestandes nachversteuert und damit quasi
 rückwirkend „legalisiert“ werden. Die Höhe des Steuersatzes richtet sich danach, wie lange das Vermögen
inner halb der letzten 10 Jahre dort schon liegt und wie es sich seitdem entwickelt hat. Die Zahlungen aus
den Nachversteuerungen erfolgen ebenfalls anonym; weitere Sanktionen aus diesen Vorgängen erfolgen
nicht.
Statt der rückwirkenden Versteuerung kann der Kontoinhaber die Offenlegung seiner Konten wählen. Zu
beachten ist in diesem Zusammenhang, dass bei einer strafbefreienden Selbstanzeige regelmäßig auch
(Hinterziehungs-)Zinsen zu entrichten sind; daher ist im Einzelfall genau zu prüfen, welche Methode
 vorteilhaft ist. 

Ein Inkrafttreten der Regelungen ist für 2013 vorgesehen. Dem Abkommen müssen allerdings noch in bei-
den Ländern die gesetzgebenden Organe (in Deutschland der Bundestag und der Bundesrat) zustimmen. Es
ist daher zurzeit offen, ob diese Regelungen so von den Ländern als Gesetz verabschiedet werden.

18 R E 7.4 ErbStR 2011 (Entwurf); gleichlautende Ländererlasse
vom 20. Mai 2011 (BStBl 2011 I S. 562).

19 Das gilt nur, soweit etwaige Belastungen sich nicht bereits min-
dernd bei der Wertermittlung des übertragenen Vermögens aus-
gewirkt haben.
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Bis zum 30. November 2011 können Arbeitnehmer einen Antrag auf Ergänzung
der Lohnsteuerkarte für 2011 beim Finanzamt wegen Än de rung der Steuerklasse
und/oder der Zahl der Kinderfreibeträge stellen (§ 39 Abs. 5 EStG).

Bis zum 30. November 2011 kann beim Finanzamt ein Antrag auf Eintragung eines
Steuerfreibetrags auf der Lohnsteuerkarte für 2011 gestellt werden. Die Summe der
zu berücksichtigenden Beträge muss dabei mehr als 600 Euro be tragen (Antrags-
grenze), wobei Werbungskosten allerdings nur in diese Summe  einbezogen werden,
soweit sie 920 Euro1 übersteigen (§ 39a Abs. 2 EStG).

Bis zum 31. Dezember 20112 können Arbeitnehmer, die nicht veranlagungspflichtig
sind, eine Einkommensteuer-Veranlagung 2007 beantragen (sog. Antragsveran -
lagung).

Ab dem 1. Januar 2012 beträgt der Grundfreibetrag weiterhin 8.004 Euro (bei
Ehegatten 16.009 Euro). Bedeutung hat die Höhe des Grundfreibetrags z. B. bei der
Prüfung, ob statt einer geringfügigen Beschäftigung mit Pauschal besteue rung eine
Beschäftigung mit Lohnsteuerkarte in Betracht kommt, da bis zu  folgenden Monats-
löhnen keine Lohnsteuer anfällt:3

Steuerklasse I II III IV V

Monatslohn 897 i 1.028 i 1.698 i 897 i 95 i

Auch für Privatpersonen gilt eine neue Aufbewahrungspflicht (vgl. § 147a Abgaben-
ordnung – AO), wenn die Summe der positiven Einkünfte aus nichtselb ständiger
Arbeit, aus Kapitalvermögen, aus Vermietung und Verpachtung usw. im vorangegan-
genen Kalenderjahr größer als 500.000 Euro war. Dann müssen die Aufzeichnungen
und Unterlagen über die Einnahmen und Werbungskosten, die mit diesen Einkünf-
ten im Zusammenhang stehen, grundsätzlich 6 Jahre lang auf bewahrt werden.

Die Aufbewahrungspflicht gilt – wie im betrieblichen Bereich (siehe dazu unten) –
auch für elektronische Daten.

Bei Ehegatten wird die Grenze von 500.000 Euro für jeden Ehegatten gesondert
geprüft. Verluste werden dabei nicht berücksichtigt.

Die Aufbewahrungspflicht gilt erstmals für Aufzeichnungen und Unterlagen aus dem
Jahr 2010, wenn die Einkunftsgrenze im Jahr 2009 überschritten wurde.4 Die Auf -
bewahrungspflicht entfällt erst, wenn die Einkunftsgrenze von 500.000 Euro 5 Jahre
in Folge nicht überschritten wurde. Somit sind auch entsprechende Unterlagen aus
dem Jahr 2011 aufzubewahren, wenn im Jahr 2009 oder 2010 die Grenze über -
schritten wurde.

Für Ausgaben in Privathaushalten, z. B. für Putzhilfen, Gärtner, Fensterputzer, aber
auch für Pflege- und Betreuungsleistungen, kann eine Steuerermäßigung in Höhe
von 20 % der Kosten, höchstens bis zu 4.000 Euro, beantragt werden; für (Arbeits-
lohn-)Kosten bei Handwerkerleistungen (Renovierungs- und Reparatur arbeiten,
Gartengestaltung etc.) gilt daneben ein Ermäßigungshöchstbetrag von 1.200 Euro

Anlage zum   I n f o r m a t i o n s b r i e f Oktober 2011

1 Im Rahmen des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 ist eine Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags auf
1.000 Euro bereits ab 2011 vorgesehen.

2 Zur 4-jährigen Abgabefrist für die Antragsveranlagung siehe auch Informationsbrief September 2011 Nr. 7.
3 Zu beachten ist, dass es im Rahmen der Einkommensteuer-Veranlagung zu Steuernachzahlungen kommen kann

(z. B. bei der Lohnsteuerklassenkombination III/V oder wenn andere Einkünfte vorliegen).
4 Vgl. § 5 Steuerhinterziehungsbekämpfungsverordnung.
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(§ 35a Abs. 2 und 3 EStG). Soll noch für 2011 eine Steuer ermäßi gung geltend ge -
macht werden, muss die Bezahlung der Rechnung bis zum 31. Dezember 2011 auf
das Konto des Leistungserbringers erfolgen.

Seit 2009 werden Kapitalerträge grundsätzlich durch einen – in der Regel von der
Bank vorgenommenen – Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag) be -
steuert; Verluste z.B. aus Aktiengeschäften werden von der Bank verrechnet bzw.
 vorgetragen. Sollen nicht  verrechnete Verluste im Rahmen der Einkommensteuer-
Erklärung 2011 geltend gemacht werden, muss ein Antrag auf Verlustbescheinigung
spätestens bis zum 15. Dezember des laufenden Jahres bei der betroffenen Bank
gestellt werden (§ 43a Abs. 3 Satz 5 EStG).

Für Buchführungsunterlagen gelten bestimmte Aufbewahrungsfristen (vgl. § 147
AO). Im Jahresabschluss kann ggf. für die zukünftigen Kosten der Auf bewahrung
dieser Unterlagen eine Rückstellung gebildet werden.5

Mit Ablauf dieser Fristen können nach dem 31. Dezember 2011 regelmäßig  folgende
Unter lagen vernichtet werden:6

Zehnjährige Aufbewahrungsfrist:
• Bücher, Journale, Konten, Aufzeichnungen usw., in denen die letzte Eintragung 2001

und früher erfolgt ist
• Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, Eröffnungsbilanzen, die 2001 oder früher

aufgestellt wurden, sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanwei sungen
• Buchungsbelege (z. B. Rechnungen, Bescheide, Zahlungsanweisungen, Reisekosten -

abrechnungen, Bewirtungsbelege, Kontoauszüge,7 Lohn- bzw. Gehaltslisten) aus dem
Jahr 2001

Sechsjährige Aufbewahrungsfrist:
• Lohnkonten und Unterlagen (Bescheinigungen) zum Lohnkonto mit Eintragungen

aus 2005 oder früher8

• Sonstige für die Besteuerung bedeutsame Dokumente (z. B. Ausfuhr- bzw. Einfuhr-
unterlagen, Aufträge,  Versand- und Frachtunterlagen, Darlehensunterlagen, Mietver-
träge, Versicherungspolicen) sowie Geschäftsbriefe aus dem Jahr 2005 oder  früher

Die Aufbewahrungsfristen gelten auch für die steuerlich und sozialversicherungs-
rechtlich relevanten Daten der betrieblichen EDV (Finanz-, Anlagen- und Lohn-
buchhaltung). Während des Aufbewahrungszeitraums muss der Zugriff auf diese
Daten möglich sein.9 Bei einem Systemwechsel der betrieblichen EDV ist  darauf zu
achten, dass die bisherigen Daten in das neue System übernommen oder die bisher
verwendeten Programme für den Zugriff auf die alten Daten  weiter vorgehalten
 werden.

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die
letzte Eintragung in das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der
 Jahres abschluss oder der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder Geschäfts brief
empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist, ferner
die Aufzeichnung vorgenommen worden ist oder die sons tigen Unter lagen entstan-
den sind.

Die Vernichtung von Unterlagen ist allerdings dann nicht zulässig, wenn die Frist für
die Steuerfestsetzung noch nicht abgelaufen ist (vgl. §§ 169, 170 AO).
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5 BFH-Urteil vom 19. August 2002 VIII R 30/01 (BStBl 2003 II S. 131); siehe dazu auch Informationsbrief
Juni 2011 Nr. 6.

6 Bei der Entscheidung über die Vernichtung von Buchhaltungsunterlagen sollte auch überlegt werden, ob und
welche Unterlagen evtl. als Beweise für eine spätere Betriebsprüfung bzw. für ein ggf. noch zu führendes Rechts-
mittel – trotz der offiziellen Vernichtungsmöglichkeit – weiterhin aufbewahrt werden sollten.

7 Ausdrucke elektronischer Kontoauszüge (Onlinebanking) genügen den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
derzeit i. d. R. nicht; hier sind (wie bisher) die Kontoauszüge bzw. Monatssammelkontoauszüge der Kredit -
institute in Papierform zu archivieren.

8 Siehe § 41 Abs. 1 Satz 9 EStG.
9 Siehe § 147 Abs. 5 und 6 AO; § 9 Abs. 5 Beitragsverfahrensverordnung.
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Bei Anschaffung und Herstellung von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlage -
vermögens von Gewerbetreibenden und Freiberuflern können neben der normalen
Abschreibung bis zu 20 % der Aufwendungen gesondert abgeschrieben werden (vgl.
§ 7g EStG). Die Sonderabschreibung kommt bei Anschaffung bzw. Herstellung bis
zum Jahresende in vollem Umfang für das Jahr 2011 in Betracht.

Bei geplanten Investitionen kann durch Berücksichtigung eines Investitions -
abzugsbetrags in Höhe von 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- bzw. Her-
stellungskosten – maximal bis zu einem Betrag von 200.000 Euro – die  steuer liche
Wirkung der Abschreibungen vorgezogen werden; die Sonderabschrei bung kann
dann im Zeitpunkt der Investition (wenn diese innerhalb von drei Jahren erfolgt)
zusätzlich geltend gemacht werden. Voraussetzung ist, dass das Wirtschaftsgut min -
destens bis zum Ende des auf die Investition folgenden Wirtschafts jahres im Inland
(fast) ausschließlich betrieblich genutzt wird.

Der Investitionsabzugsbetrag kann für 2011 nur dann in Anspruch genommen
 werden, wenn folgende Größenmerkmale erfüllt sind: Bei Bilanzierenden darf das
Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres 235.000 Euro, bei Land- und
Forstwirten der Wirtschaftswert 125.000 Euro nicht überschreiten; für Frei berufler
und Selbständige, die den Gewinn durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermit-
teln, gilt eine Gewinngrenze von 100.000 Euro. Zu beachten ist, dass im Hinblick
auf die Geltendmachung von Sonderabschreibungen die Größengrenzen für das
Jahr gelten, das der Anschaffung des Wirtschaftsguts vorangeht.10

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter, die bis zum 31. Dezember 2011 ange-
schafft werden, können in 2011 in voller Höhe abgeschrieben werden, wenn die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 Euro11 nicht übersteigen. 

Für Wirtschaftsgüter bis 1.000 Euro11 ist bei Gewinneinkünften (wahlweise) die Bil-
dung eines mit 20 % jährlich abzuschreibenden Sammelpostens möglich; in diesem
Fall ist für alle anderen in diesem Jahr angeschafften Wirtschaftsgüter eine Sofort -
abschreibung nur bei Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis zur Höhe von
150 Euro11 zulässig.12

Für Überschusseinkünfte (z. B. nichtselbständige Arbeit, Vermietung und Verpach-
tung) gilt ausschließlich die 410 Euro-Regelung.

Bilanzierende Gewerbetreibende, Selbständige oder Land- und Forstwirte können
für ihren nicht entnommenen Gewinn 2011 beantragen, dass dieser (lediglich) mit
einem Einkommensteuersatz von 28,25 % besteuert wird. Der Antrag kann für
jeden Betrieb oder Mitunternehmer gesondert gestellt werden, bei Gesellschaftern
von Personengesellschaften bei mehr als 10 % Gewinnbetei li gung oder einem
Gewinnanteil von über 10.000 Euro.

Wird der nach Abzug der Steuern verbleibende Gewinn später entnommen, erfolgt
eine Nachversteue rung mit 25 % (§ 34a EStG).

Wirtschaftsgüter, die nicht überwiegend betrieblich genutzt werden, aber in einem
gewissen objektiven Zusammenhang mit dem Betrieb stehen, können dem Betriebs-
vermögen zugeordnet werden, wenn die betriebliche Nutzung  mindestens 10 %,
aber höchstens 50 % beträgt (sog. gewillkürtes Betriebsvermögen). Dies gilt unab-
hängig von der Gewinn ermitt lungsart, d. h. sowohl für Bilanzierende als auch für
Steuerpflichtige, die ihren Gewinn durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermit-
teln (z. B. Frei berufler – siehe R 4.2 Abs. 1 EStR).
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10 § 7g Abs. 6 Nr. 1 EStG.
11 Maßgebend ist der reine Warenpreis ohne Vorsteuer; dies gilt auch, wenn die Vorsteuer nicht abziehbar ist (siehe

R 9b Abs. 2 Satz 1 und 2 EStR).
12 Zu der Neuregelung im Einzelnen siehe Informationsbrief Februar 2010 Nr. 4.

Sonderabschreibungen
bei kleinen und

 mittleren Betrieben

Geringwertige
 Wirtschaftsgüter

Begünstigung nicht
 entnommener

Gewinne

Gewillkürtes
 Betriebsvermögen



Die Zuordnung zum Betriebs- oder Privatvermögen muss dabei zeitnah durch eine
Einlage oder Entnahme in der laufenden Buchführung erfolgen. Insbe sondere zum
Jahresende ist zu prüfen, ob ein Wirtschaftsgut weiterhin als gewillkürtes Betriebs-
vermögen behandelt werden soll; ist dies nicht der Fall, ist eine entsprechende Ent-
nahme im Rahmen der laufenden Buchführung z. B. für den Monat Dezember zu
buchen.

Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Zuwen-
denden sind, dürfen insgesamt 35 Euro13 pro Empfänger im Wirtschaftsjahr nicht
übersteigen, sofern sie als Betriebsausgaben berücksichtigt werden sollen. Nicht zu
den Geschenken gehören z. B. Preise anlässlich eines Preisausschreibens oder sog.
Zugaben, d. h. Gegenstände von geringem Wert, die Kunden beim  Einkauf kostenlos
zusätzlich erhalten.14 Ungeachtet dieser Regelung kann der zuwendende Unterneh-
mer  Sachgeschenke an Geschäftsfreunde im Rahmen des § 37b EStG pauschal mit
30 % versteuern; diese Besteuerung muss aber für alle im Wirtschaftsjahr gewährten
Geschenke vorgenommen werden. Der Empfänger braucht die Sachzuwendungen
dann nicht der Einkommensteuer zu unterwerfen.15

Kosten für die Bewirtung von Geschäftspartnern, Kunden etc. (auch soweit eigene
Arbeitnehmer teilnehmen) sind nur in Höhe von 70 % steuerlich berück sichti -
gungs fähig; dabei müssen bestimmte Nachweispflichten erfüllt sein.16

Voraussetzung für den Betriebsausgabenabzug von Geschenken und Bewirtungs -
aufwendungen ist außerdem, dass die Aufwendungen einzeln und getrennt von den
sonstigen Betriebsausgaben aufgezeichnet werden (§ 4 Abs. 7 EStG).

Aufwendungen für Sachzuwendungen oder Geschenke an eigene Mitarbeiter kön-
nen regelmäßig als Betriebsausgaben geltend gemacht werden; sie sind allerdings
grundsätzlich lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig. Eine Ausnahme bilden
übliche Aufmerksamkeiten aus besonderem Anlass (z. B. Blumen, Pralinen oder ein
Buch zum Geburtstag oder zur Hochzeit), wenn der Wert des Geschenks 40 Euro je
Anlass nicht überschreitet.17

Begünstigt sind auch Zuwendungen in Form von (Waren-)Gutscheinen (z. B. zur
Einlösung in Tankstellen, Supermärkten oder Feinkostgeschäften), wenn die Aus-
zahlung von Bargeld ausgeschlossen ist. Derartige Zuwendungen bleiben steuerfrei,
wenn der Wert des Gutscheins – ggf. zusammen mit anderen Sachbezügen – die
Freigrenze von 44 Euro monatlich nicht übersteigt (§ 8 Abs. 2 Satz 9 EStG).18

Für teurere Sachzuwendungen kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer pauschal mit
30 % übernehmen (vgl. § 37b EStG).15

Nicht regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen, die beispielsweise im Januar 2012
fällig werden, können von nichtbilanzierenden Steuerpflichtigen bereits 2011 ge -
leistet werden, wenn eine Steuerminderung noch in diesem Jahr beabsichtigt ist.
Werden in diesen Fällen offene Lieferantenrechnungen noch 2011 bezahlt, mindert
dies ebenfalls den steuerlichen Gewinn im Jahr 2011.

Lediglich bei Gegenständen des Anlagevermögens ist es für den Beginn der Inan -
spruchnahme der Absetzungen unerheblich, ob das Anlagegut bereits bezahlt ist.
Entscheidend ist hier der Anschaffungs- oder Fertigstellungszeitpunkt.
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13 Bei vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmern ohne Umsatzsteuer (vgl. R 9b Abs. 2 Satz 3 EStR).
14 Siehe auch R 4.10 Abs. 2 – 4 EStR.
15 Siehe auch BMF-Schreiben vom 29. April 2008 – IV B 2 – S 2297-b/07/0001 (BStBl 2008 I S. 566).
16 Siehe dazu § 4 Abs. 5 Nr. 2 EStG, R 4.10 EStR, H 4.10 (5 – 9) EStH.
17 Vgl. R 19.6 LStR; erfolgen die Zuwendungen im Rahmen von Betriebsveranstaltungen, gelten ggf. Besonder -

heiten (siehe R 19.5 LStR).
18 Zur neuen Rechtsprechung siehe Informationsbrief April 2011 Nr. 1.
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